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Drucksache 15/34 91  
Hier: Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Entscheidung des Landtages vom 11. Dezember 2003 über das „Gesetz 
über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 
(Hauhaltsgesetz 2004/2005)“ hat der Gesetzgeber mit § 37 – Änderung des Grund-
wasserabgabengesetzes - unseres Erachtens aus rein politischen Gründen die Er-
höhung des Wasserpreises in Schleswig-Holstein herbeigeführt. Diese Preiser-
höhung, welche von der Landesregierung verursacht wurde, widerspricht dem grund-
sätzlichen Anliegen, insbesondere der Bundesregierung durch eine Steuerentlastung 
der Bürger, die Inlandsnachfrage wiederzubeleben und damit den Wirtschafts-
standort Deutschland aus einer seiner schwersten Krisen zu führen. 
 
Darüber hinaus musste durch das Splitting der Grundwasserabgabe in „gewerbliche 
Endverbraucher“ und „sonstige Verbraucher“ das gesamte Tarifsystem einschließlich 
der Abrechnungsprogramme der Wasserversorgungsunternehmen umgestellt wer-
den, was entgegen den Einlassungen in der Begründung zu diesem Gesetzentwurf 
zu einer erheblichen Erhöhung des Verwaltungsaufwandes nicht nur bei den Was-
serversorgungsunternehmen, sondern auch bei den für die Abrechnung der Grund-
wasserabgabe zuständigen Behörden des Landes führt und eine zusätzliche Belas-
tung der Wasserverbraucher nach sich ziehen wird. 
 
Grundsätzlich ist daher eine Erhöhung der Grundwasserabgabe nicht nur für das 
Haushaltsjahr 2004 und 2005, sondern auch für die Folgejahre abzulehnen. Mit der 
Haushaltsplanung wurden letztlich auch schon Mittel aus Einnahmen der Grundwas-
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serabgabe für die Jahre 2006 ff. verplant, die Sinnhaftigkeit einer Beratung im Um-
weltausschuss und einer Debatte im Landtag erscheint daher zumindest fragwürdig, 
wenn die Landesregierung die Entscheidung faktisch vorweggenommen hat.  
 
 
 
 
Dennoch hier einige Anmerkungen zur Änderung des Grundwasserabgabengesetzes 
aus Sicht der Wasserversorgungsunternehmen in Schleswig-Holstein, welche größ-
tenteils bereits im Rahmen der Verbändeanhörung des Umweltministeriums im Früh-
jahr 2004 vorgetragen wurden, dort aber sicherlich vor dem Hintergrund der oben 
beschriebenen Finanzplanung nicht berücksichtigt wurden. 
 
Mindereinnahmen aufgrund von Ausfällen durch die Ausgleichszahlungen gemäß § 
19 Abs. 4 WHG an die Landwirtschaft und zu erwartende Mehrausgaben im Rahmen 
der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind aus dem allgemeinen Steuer-
aufkommen zu finanzieren. Dieses gilt um so mehr für die Bestrebungen der Landes-
regierung, die Neuwaldbildung zu fördern. 
 
Die Wasserversorgungsunternehmen sind, wie Ihnen bekannt ist, zu konstruktiver 
Zusammenarbeit immer bereit gewesen und werden dieses auch weiterhin sein.  
 
Daher haben wir im weiteren unsere Bedenken und Anmerkungen zu dem vorliegen-
den Gesetzentwurf zusammengestellt. Das beigefügte Schreiben des Umweltminis-
teriums bezieht sich in seiner Beantwortung auf unsere Stellungnahme vom 12. Feb-
ruar 2004 und gibt einen Überblick über die Vielzahl erst durch die Verbändeanhö-
rung im Frühjahr 2004, also nach der Änderung des Grundwasserabgabengesetzes 
im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes im Dezember 2003 der 
Landesregierung, bekannt gewordenen Mängel und Auslegungsfragen. 
 
Zu § 7 Absatz 2, Satz 1 
 
Die Aufhebung der Zweckbindung, wenn auch „nur“ um 25 Prozent, stellt einen ers-
ten entscheidenden Schritt in die falsche Richtung dar. Die Gehälter von z.B. Lehrern 
sind nicht über das Grundwasserabgabengesetz, sondern über das allgemeine 
Steueraufkommen zu finanzieren. Die Wasserversorgungsunternehmen in Schles-
wig-Holstein lehnen daher die Aufhebung der Zweckbindung „zu 75 Prozent“ vor dem 
Wort „zweckgebunden“ ab und empfehlen die Beibehaltung der alten Formulierung.  
 
Die schleswig-holsteinische Landesregierung wäre nach Auffassung der Wasserver-
sorgungsunternehmen gut beraten, wenigstens den Anschein der Zweckbindung zu 
wahren. Die allgemeinen Staatsaufgaben, die nicht einem bestimmten Zweck zuzu-
ordnen sind, wie z.B. dem Gewässerschutz, sind aus dem allgemeinen Steuerauf-
kommen zu bezahlen. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht die Zweckbin-
dung nicht mehr als zwingende Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des Wasser-
entnahmeentgeltes ansieht, sollte wenigstens nach außen der Eindruck einer weite-
ren direkten Steuer vermieden werden. 
 
Zu § 7 Absatz 2, Satz 2 Nr. 6  
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In dem neu zu schaffenden Unterpunkt 6 sind mehrere erläuterungsbedürftige Be-
grifflichkeiten: 
 

a) Maßnahmen zur Neuwaldbildung 
Es ist zunächst anzumerken, dass die Bestrebungen der Landesregierung in  
 
 
dem waldärmsten Bundesland (ca. 9 Prozent der Landesfläche), Maßnahmen 
zur Neuwaldbildung zu fördern, grundsätzlich zu begrüßen sind. Es stellt sich 
hier aber berechtigterweise auch die Frage nach der Sinnhaltigkeit einer Fi-
nanzierung aus Mitteln der Grundwasserabgabe und damit, ob die Neuwald-
bildung sich ausschließlich oder überwiegend positiv auf den Schutz des  
Grundwassers auswirken. Das schlichte Argument, dass dort, wo Bäume ste-
hen, keine Gülle mehr ausgebracht werden kann, ist sicherlich nur auf den 
ersten Blick hin logisch, denn die Menge an Gülle wird nicht durch die wach-
sende Menge an Bäumen reduziert, vielmehr wird man die Entsorgung der 
Gülle auf den verbleibenden landwirtschaftlich genutzten Flächenanteilen 
konzentrieren.  
Wälder haben grundsätzlich eine positive Auswirkung auf den allgemeinen 
oberflächennahen Wasserhaushalt und führen zu einer Reduktion der in der 
Luft enthaltenden Schadstoffe. Diese Schadstoffreduktion kann aber durchaus 
zu negativen Auswirkungen im Grundwasser führen.  
Eine ausschließlich oder überwiegend positive Auswirkung auf das Grund-
wasser ist daher nicht, trotz aller positiver Effekte der Neuwaldbildung, zwin-
gend zu erkennen und daher eine Finanzierung aus Mitteln der Grundwasser- 
abgabe abzulehnen. 
 

b) Maßnahmen ... , des Waldumbaues und der ökologischen Stabilisierung der 
Wälder 
Hier sollte, zumindest im Rahmen der Begründung des Gesetzes, näher aus-
geführt werden, welche Waldumbaumaßnahmen (z.B. Mischwaldbildung) ge-
meint sind. Die im zweiten Halbsatz angeführte Erläuterung „die dem Schutz 
des Grundwassers und der Verbesserung des Wasserhaushaltes dienen“ 
stellt keine ausreichende Konkretisierung dar. 
 

Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob der Etat des Umweltministeriums Abteilung 
„Forst“ in Ermangelung eigener zusätzlich zu erschließender Finanzquellen nunmehr 
durch die Ressourcen der Abteilung Wasserwirtschaft gestützt werden soll, oder ob 
hier lediglich die Umsetzung der Forderung aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Zitat: „Unser Ziel bleibt die deutliche Erhöhung des 
Waldanteils. Wir wollen dieses in der Landesplanung entsprechend berücksichtigen“) 
erfüllt werden soll. 
 
Zur Anlage zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 a 
 

a) von Gewerbebetrieben als Endverbraucher, sofern mehr als 1500 cbm 
Wasser im Veranlagungszeitraum abgenommen werden,  0,05 Euro 
 
Die Trennung der Abgabensätze für Gewerbebetriebe und sonstige End-
verbraucher verursacht in der hier gewählten Form (bei den Versorgungs-
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unternehmen, aber auch bei den für die Abrechnung der Grundwasserab-
gabe zuständigen Behörden des Landes) zu einem erheblichen neuen 
Verwaltungsaufwand. Da zunächst die folgenden Fragen  zu klären, zu do-
kumentieren und jedes Jahr erneut zu überprüfen sind: 
 
 
 
a.a.) Wer ist Gewerbetreibender im Sinne des 
Grundwasserabgabengesetzes? 
 
Wenn dieses nur die Unternehmen sind, die einen Gewerbesteuerbescheid 
nach § 15 EstG vorlegen können, unterliegen alle Einrichtungen der öffent-
lichen Hand, z.B. öffentliche Schwimmbäder oder Kureinrichtungen, dem 
erhöhten Abgabesatz, wohingegen die gleichen Einrichtungen in privater 
Hand begünstigt werden. Freiberufler, landwirtschaftliche Betriebe und 
Liegenschaften der Bundeswehr bzw. Bundesmarine würden ebenfalls 
ausgeschlossen. Gleiches gilt für Wasserversorgungsunternehmen (siehe 
weitere Ausführungen zu a.b.) selbst je nach Rechtsform. 
 
Wie sind Gewerbebetriebe mit mehr als einer Zweigstelle im Versorgungs-
netz eines Versorgungsunternehmens zu betrachten? Erfolgt hier eine Ad-
dition der Wasserentnahmen, was in der Regel den derzeitigen Rech-
nungsstellungsgepflogenheiten entspricht oder muss eine Einzelabrech-
nung (Trennung der Rechnungen mit erhöhtem Verwaltungsaufwand) er-
folgen? 
 
Wie ist ein Gewerbebetrieb, z.B. Verbrauchermärkte, Baumärkte, Kaufhäu-
ser etc., zu betrachten, der mehrere Zweigstellen in unterschiedlichen Ver- 
sorgungsgebieten betreibt? Hier kann kein Versorgungsunternehmen für 
sich allein eine Addition der Entnahmen durchführen. Es erscheint also 
notwendig, dass für diese konzerngebundenen Abnehmer über landesei- 
gene Stellen (z.B. in Form einer Rückerstattung) durch die Finanzbehör-
den, diese Abnehmer eine Vergütung erhalten. Hier bieten sich die zustän-
digen Finanzbehörden an, da ohnehin geprüft werden muss, ob es sich um 
einen Gewerbetreibenden handelt und datenschutzrechtliche Probleme, 
wie sie bei einer Abwicklung durch die Versorgungsunternehmen vorge-
zeichnet wären, nicht auftreten würden.  
 
Unterliegen Gewerbebetriebe in anderen Bundesländern, deren Grund-
/Trinkwasser in Schleswig-Holstein zutage gefördert wird, ebenfalls der 
Vergünstigung oder muss für diese der volle GruWAG-Satz angewandt 
werden?  
 
Wie bzw. bis zu welcher Höhe sind Dienstwohnungen oder privat genutzte 
Räume/Wohnungen – z.B. Landwirt mit Ferienwohnungen und privat ge-
nutzte Wohnung auf dem gleichen Hof - mit dem geringeren gewerblichen 
GruWAG-Satz abzurechnen? 
 
a.b.) Wer ist Endverbraucher im Sinne des Grundwasserabgabengeset-
zes? 
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Bei der Produktion von Trinkwasser und beim Betrieb von Netzen werden 
gewisse Wassermengen, z.B. zum Spülen von Filtern und zur Netzspü-
lung, verbraucht, so dass eine Differenz zwischen geförderter Menge 
(Grundwasser) und verkaufter Menge (Trinkwasser) entsteht. Ist für diesen  
 
 
Fall das Wasserversorgungsunternehmen selbst als Endverbraucher ein-
zustufen? Wenn ja, was logisch erscheint, da Wasserversorgungsunter-
nehmen ähnlich wie Getränkehersteller betrachtet werden müssten, wie ist 
in diesem Fall die erste Bedingung, nämlich nach dem gewerblichen End-
verbraucher, zu betrachten? Sind Wasserversorgungsunternehmen in pri-
vater Hand gewerbliche Endverbraucher? Wenn ja, wie sind Wasserver-
sorgungsunternehmen in öffentlicher Hand zu betrachten? Sollten in die-
sem Fall beide Organisationsformen als gewerblich betrachtet werden, was 
nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Wasserversorgungsunterneh-
men gerechtfertigt ist, um keine Benachteiligung der kommunalen Kunden 
herbeizuführen, wie ist diese Auslegung mit derjenigen zu Punkt a.a.) z.B. 
bei Schwimmbädern in kommunaler Hand in Übereinstimmung zu bringen? 
 
Unklar ist auch, ob das zu Löschwasserzwecken verwendete Wasser ei-
nen verminderten Abgabesatz erlangt oder nicht. 
 
Unklar ist weiter, wie Wasserversorgungsunternehmen, welche keine eige-
nen Wasserwerke betreiben, also das Trinkwasser von anderen Wasser-
versorgungsunternehmen beziehen und damit bislang keine eigene Mög-
lichkeit hatten, die Grundwasserabgabe (voller bzw. verminderter Teil)  
mit der zuständigen Behörde abzurechnen, zukünftig behandelt werden. 
Die Überlegung, dass Wasserversorgungsunternehmen A (Produzent) von  
Wasserversorgungsunternehmen B (Weiterverteiler), dessen Angaben ü-
ber gewerbliche Endverbrauche erhält und diese Daten bei der Grundwas-
serabgabe-Abrechnung mit anrechnet, ist aus datenschutzrechtlichen Er-
wägungen mehr als nur bedenklich. Hier müssten personenbezogene Da-
ten zwischen zwei Unternehmen ausgetauscht werden, da eine anonymi-
sierte Form bei der Abrechnung der Grundwasserabgabe keine Kontroll-
möglichkeit für die Wasserbehörde mehr beinhalten würde. Auch hier ist es 
schon aus Gründen der Notwendigkeit der Kontrolle sinnvoll, diesen Vor-
gang direkt über die zuständige Finanzbehörde in Form einer Rückerstat-
tung an die gewerblichen Endverbrauche abzuwickeln. 
 
Es erscheint auch notwendig, zu klären, wie bzw. mit welcher Behörde 
Wasserversorgungsunternehmen die Grundwasserabgabe, insbesondere 
den verminderten Anteil für gewerbliche Endverbraucher, abrechnen, wenn 
diese Grundwasser in unterschiedlichen Kreisen fördern.    
  
a.c.) Wie ist die Mindestabnahmemenge von „mehr als 1500 cbm Wasser 
im Veranlagungszeitraum“ im Sinne des Grundwasserabgabengesetzes 
auszulegen? 
 
Bei dieser, nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Wasserversorgungs-
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unternehmen viel zu geringen, Mindestabgabemenge werden folgende 
Situationen auftreten, welche zu einer weiteren Erhöhung des 
Verwaltungs-aufwandes führen und damit den Druck auf die 
Wasserversorgungsunternehmen erhöhen die Wasserpreise nach oben 
anpassen zu müssen: 
 
 
 • Kunde des Wasserversorgungsunternehmens und damit Adressat der 
Wasserrechnung ist gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), welche die Rechtsbe-
ziehung zu den Tarifkunden regelt, der Anschlussnehmer, also in der Re-
gel der Hausbesitzer (für Industriekunden gelten andere Bestimmungen, 
die sich aber hinsichtlich der hier wesentlichen Frage nicht unterscheiden). 
Gesonderte Verträge mit den einzelnen Mietern oder Pächtern sind zah-
lenmäßig immer noch die Ausnahme. Diese Situation führt dazu, dass das 
Wasserversorgungsunternehmen Gewerbebetriebe, welche sich in größe-
ren Gebäudeeinheiten befinden, meist nicht als Einzelkunden führt und 
über deren Vorhandensein oder gar deren Wasserabnahme nicht infor-
miert ist.    
Eine Einzelabrechnung dieser gewerblichen Endverbraucher ist nur mög-
lich, wenn zunächst die technischen (Einzelverbrauchserfassung) und die 
rechtlichen Voraussetzungen (Zustimmung des Gebäudeeigentümers zum 
Umbau der Hausinstallation und Einzelabrechnung des Mieters bzw. Päch- 
ters mit den Wasserversorgungsunternehmen) vom Gewerbetreibenden 
geschaffen werden. 
 

• Bei 1500 cbm pro Jahr Trinkwasserabnahmemenge stellt sich für den ein-
zelnen Gewerbebetrieb die Frage, ob die EINSPARUNG von 0,06 Euro pro  
cbm überhaupt die notwendigen Investitionen zur Einzelabrechnung de-
cken wird. Nach unseren Berechnungen ist dieses bei 1500 cbm pro Jahr  
nicht der Fall. 
 

• Unklar ist auch, wie gewerbliche Endverbraucher, die von mehreren Was-
serversorgungsunternehmen  (Filialen in mehreren Städten und Gemein-
den) mit insgesamt mehr als 1.500 cbm pro Jahr versorgt werden, zu be-
handeln sind. Das Wasserversorgungsunternehmen kennt allenfalls die 
Abnahme seines Kunden und hat keine Kenntnis, ob in der Addition mit 
den Lieferungen anderer Wasserversorgungsunternehmen es zu einer 
Überschreitung der 1.500 cbm pro Jahr-Grenze kommt. Da hier eine tat-
sächliche Feststellung erst mit den Jahresendabrechungen und der Additi-
on der jeweiligen Wassermengen tatsächlich festgestellt werden kann, 
müssten zunächst vorläufige Rechnungen gefertigt, diese miteinander ab-
geglichen und dann jeweils neu endgültige Rechnungen bzw. Bescheide 
erstellt werden. Eine Minimierung des Verwaltungsaufwandes durch 
Schätzung mittels Heranziehung der Wassermengen des letzten Jahres ist 
rechtlich bedenklich, da keine rechtswirksame Rechnung oder Bescheid 
erstellt werden kann ohne eine gültige Ablesung des Rechnungsbetrages. 
 

Bereits diese Bespiele zeigen, dass der Vollzug eine solche Fülle von Einzelfragen 
aufwirft, die im Moment auf die Wasserversorgungsunternehmen zur Lösung ab-
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schoben werden. Diese werden schon aus Gründen des Selbstschutzes keinen Ab-
gabenbescheid bestandskräftig werden lassen können. Im Einzelfall wird auch die 
Aussetzung des Vollzuges zu prüfen sein. 
 
 
 
Die Wasserversorgungsunternehmen empfehlen daher angesichts der oben darge-
stellten Probleme und mit dem jetzigen Gesetzestext nur schwer bzw. mit einem er-
heblichen Verwaltungsaufwand – auch bei den Landesdienststellen – beherrschba-
ren Vorgaben eine Veränderung der jetzigen Formulierung: 
 
a) Bei Gewerbebetrieben als Endverbraucher, sofern mehr als 1500 cbm in Schles-
wig-Holstein gewonnen werden, erhalten auf Antrag eine Rückerstattung durch die 
Finanzbehörden von       0,06 Euro 
 
Diese Formulierung würde zu einer Einzelfallentscheidung in Form einer Rückerstat-
tung führen, die die oben aufgezeigten Probleme und Fragestellungen löst. Solche 
Lösungen sind bundesweit durchaus nicht unüblich, so erfolgt gemäß § 25 Mineral-
ölsteuergesetz für KWK – Anlagen eine Rückerstattung über Hauptzollämter an die 
entsprechenden Begünstigten. 
 
Zusammenfassung: 
 
Eine Erhöhung der Grundwasserabgabe um 0,06 Euro auf 0,11 Euro wird von den 
Wasserversorgungsunternehmen grundsätzlich abgelehnt. Insbesondere die Erhö-
hung um den nicht zweckgebundenen Teil stellt, wie bereits oben ausgeführt, eine  
nicht der ursprünglichen Begründung für dieses Gesetz entsprechende Stützung des 
allgemeinen Steuerhaushaltes dar.  
 
Zwecks Minimierung des Verwaltungsaufwandes erscheint es sinnvoll, den gewerbli-
chen Endverbrauchern eine Rückerstattung durch die Finanzbehörden zu gewähren 
und nicht das jetzt gewählte viel zu bürokratische Verfahren beizubehalten. 
  
Für Rückfragen und für eine persönliche Erläuterung dieser Stellungnahme steht  
Ihnen selbstverständlich gern Herr Dipl.-Ing. Ralf Mauel, Tel. 040/28 41 14 – 70 zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband der deutschen  
Gas- und Wasserwirtschaft e.V. 
Landesgruppe Nord 
 
 
Dr. Dieter Perdelwitz 
Sprecher der Geschäftsführung 
 
 
Anlage  
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